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An den 

Vorsitzenden des Finanzausschusses 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

Herrn Stefan Weber, MdL 

Landeshaus 

24105 Kiel 

nachrichtlich: 

Frau Präsidentin 

des Landesrechnungshofs 

Schleswig-Holstein 

Dr. Gaby Schäfer 

Berliner Platz 2 

24103 Kiel 

21. Oktober 2020

Nachfrage der Abgeordneten Raudies  

in der Sitzung des Finanzausschusses am 28.05.2020  

zu Anträgen auf Herabsetzung von Steuervorauszahlungen und 

Stundung von Steuern in den Finanzämtern  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fragen der Abgeordneten Raudies aus der Sitzung des Finanzausschusses vom 

28.05.2020 beantworte ich in Ergänzung zu den Umdrucken 19/3871, 19/4086, 19/4171 

sowie 19/4401 wie folgt: 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/4698
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Anträge auf Herabsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen: 

 118.485 Anträge (davon 9.429 Anträge die Körperschaftsteuer betreffend) 

wurden gestellt und bewilligt. 

 Ablehnungen werden statistisch nicht erfasst. 

 Die Auswertung erfolgte für den Zeitraum 01.03.2020-30.09.2020. 

 Die Zahl der Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags für 

Zwecke der Vorauszahlungen wird statistisch nicht erfasst. 

 

Anträge auf Stundung der Einkommen-, Körperschaft- und/oder Umsatzsteuer:  

 33.562 Anträge wurden gestellt, 

 33.404 Anträge davon wurden abschließend bearbeitet. 

 Am 15.10.2020 wurde eine außerordentliche Auswertung der Statistik vorge-

nommen. Die Finanzämter wurden hierzu angewiesen, sämtliche eingegan-

genen Anträge zum Stichtag in der Statistik zu erfassen. Bei den Werten 

handelt sich demnach um die genauen Zahlen.  

 Die Finanzämter erklärten, dass in Zukunft eine statistische Erfassung der 

Anträge sofort nach Antragseingang erfolgen wird, sodass die monatlichen 

Meldungen in Zukunft die exakten statistischen Zahlen abbilden. 

 Eine Differenzierung nach den unterschiedlichen Steuerarten ist nicht mög-

lich, da insoweit keine statistischen Aufzeichnungen erfolgen; im Übrigen ist 

darauf hinzuweisen, dass ein Antrag auch mehrere Steuerarten beinhalten 

kann. 

 Die Auswertung erfolgte für den Zeitraum 01.01.2020-15.10.2020. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Monika Heinold 




